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Untersagung des Baugewerbebetriebes.

11 o 
 I uf Grund des@ 35 0 bs . 5 der ab
eänderten Ge\verbeordnung vom 1. Apnl 1907, hat dIe SChutzgemein
_. s'chaft für Baulieferanten in der Kreishaupt

mannschaft Dresden an letztgenannte Behörde am 30. fk
nuar 1908 eine Eingabe gerichtet, die nachstehend mit der
Antwort wiedergegeben sei:

"Wie der I\öniglichcn Kreishauptmannschaft nicht unbekannt
sein wird, hat es "ich der gehorsamst unterzeichnete Verein zur be
s011deren Aufgabe gestellt, den in der Stadt Dresden und nächster
Umgebung im Spekulationsbauwesen herrschenden Mißständen ent
gegenzutretcn, den infolge der ungesunden Bodenspekulation groß
gezogenen Bauschwindel zu beseitigen und die an den Baugeschäften
beteiligten Lieferanten nach Möglichkeit vor Verlusten zu schützen.

Diese Bemühungen werden nicht nur von den Städtischen und
l\önigIichcn, sondern auch von den Reichsbehörden .9.uf das t<iräfticrste
unterstützt, so daß sich auch der Reichstag veranlaßt gesehen hat,
durch Abänderung der Gewerbeordnung den beteiHgten l\reisen ein
Mittel an die Hand zu geben, um die minderwertigen und unsoliden
Elemente aus dem Baugewerbestande aU8zuscheiden.

Zu diesem Zwecke ist in Artikel J bezw. 9 35 Abs. 5 der Ge
werbeordnung de8 Deutschen Reiches eine entsprechende Bestimmung
eingefügt worden, und wir haben nicht verabsäumt, uns dieselbe in
sofern zunut?e zu machen, als wir z. B. bei der Amtshauptmannschaft
N. Nunter Uberreichung des erforderlichen Materials beantragt haben,
einer Anzahl in dem dortigen Bezir1{ aufgetauchter minderwertiger
Bauunternehmer die Ausübun
 des Baugewerbes auf Grund des be
treffenden Gesetzes zu untersagen.

Diese Anträge sind im Oktober v. J- gesteHt worden, und wenn
Uns nun bis heute noch keine Entscheidung darüber zugegangen ist,
so führen wir diesen Umstand darauf zuruck, dag in der AusÜbung
dieses abgeänderten Gesetzes noch die geschäftliche Praxis und [r
fahrung mangelt und man sich Über die von dem Gesetz verJangten
Voraussetzungen, unter welchen unseren Anträgen stattgegeben
werden kann, noch im Unklaren befindet.

Infolgedessen hat auch die betreffende Amtshauptmannschaft
trotz der VOll lIns beigegebrachten, zum größten Teil amtlichen Unter
lagen über die von uns zur Anzeige gebrachten Personen höchst um
fangreiche und zeitraubende Erörterungen angestellt, die auch heute
noch nicht abgeschlossen zu sein scheinen, so daß die Bammter
nehmer inzwischen mit dem Bau begonnen und ihn zum größten
TeH auch fertig gemacht haben.

Obgleich wir nun einerseit8 nicht verkennen, daß die Unter
sagung eines Gewerbebetriebes fÜr jeden Betroffenen von scl1\"er
wiegendster Bedeutung ist und deshalb bei Prüfung der einschlagenden
Verhältnisse eine besondere Sorgfalt angebracht erscheint, so sind
wir anderseits doch der Meinung, daß, wenn die fragliche Gesetzes
bestimmung ihren Zweck erfÜIIen so11, in der Regel eine gewisse be
schleunigte Erledigung unserer Anträge unerJä!.\!ich ist.

Da nun kein anderer Verein, Innung oder Privatperson oder
auch die Behörden selbst niemals über die Verhältnisse eines Gau
unternehmers so unterrichtet sein können, als gerade die Schutz
gemeinschaft für BauJieferanten, indem sie auf Grund der ihr von
den Verwaltungsbehörden und dem Justizministerium \'erHehenen
Befugnisse durch Einsichtnahme der BauaJden und Grundbuchblätter,
führung von ZW<1ngsversteigerungs- und Offenbarungseidverzeichnissen,
Auskunftserteilungen usw. ein ziemlich genaues Bi!d Über die wirt
schaftlichen Verhältnisse fast eines jeden Bammternehmers gewinnt,
so hoffen wir, daß es die KönigJiche Kreishauptmannschaft nicht als
unangemessen ansehen wird, wenn wir uns hiermit erJauben, auf
Grund unserer langjährigen Erfahrungen einige unmaßgebliche An
regungef! zur geneigten Berücksichtigung zu unterbreiten.

Wir stehen hierbei auf dem Standpunkt, daß wir diejenigen Bau
unternehmer die durch die mißlichen Geld-, Hypotheken- oder
sonstigen Vdrhä!tnisse in vorübergehende Bedrängnis geraten sind,
sich sonst aber als fleißig, tiichtig und L.uverlässig bewährt haben,
stützen und ihnen wieder aufhelfen wollen, hingegen dem kl<lr und
deutlich auscrcsprochenen Willen des Gesetzgebers gemäß, mit allen
oesetzIich zl
hssio.cn Mitteln die rücksichtslose Beseitigung aller der
jenigen Personen ""erstreben, von welchen allf Grund ihrer Vergangen
heit anzunehmen und bekannt ist daß sie das Baugewerbe nur des
halb betreiben, um auf Kosten d
r Lieferanten und Handwerl{er läl1

gere Zeit gut leben zu können und von vornhereIn gar nicht beab
sichtigen, ein Bauunternehmen reel! und gewissenhaft durchzuführen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es zunächst erforderJich, die
jcnigen Merkmale festzusteHen, unter welchen ein Bauunternehmer
im Sinne der abgeänderten Gewerbeordnung ais moralisch und wirt
schaftlich ung-eeignet zur Ausführung eines Neubaues ange
ehen
werden muß. Wir sind ir. dieser Hinsicht der unmaßgebJichen
Meinung, daß die gesetzlichen Voraussetzungen zur Untersagung des.
Baugewerbebetriebes dann schon vollständig Regehen sind, wenn von
einem Bauunternehmer mehr als zwei bebaute Grundstücke und
namentlich in unvollendetem Zustande zur Zwangsversreigerung ge
1angt sind, wenn er den Offenbarungseid geleistet hat, sowie durch
Zeugen zu beweisende alt6 Lieferantenschulden besitzt u"d die Bei
träge zu den öffentiichen J\assen bezw. die kommunalen nebst staat
lichen Steuern nicht bezahlt hat. - Die Beibringlm.Q der erforder
lichen Unterla
en für alle oder aucb schon für- den größten Teil dieser
Tatsachen mÜßte ohne weiteres zur Untcrs.1gung des ß.lt1gewerbe
betriebes wegen moralischer Unzu\'er!assigkei
 viJHstandig genÜgen
und fcde anderweite Erörterung sowie die vorgeschriebene ;\litwir!mng
der Sachverständigen überflÜssig machen.

Da nun nach den dem Gesetz beige
ebenen B;:gründungen aber
auch denjenigen Personen der ßaugewerbebetrieb. untersagt \\-erden
sol1, welche zur f\usfibung desselben wirtscha.fttich als ungeeignet
zu bczeichnen sind, so folgt hieraus, daß z. B. einem ß.'lllh.:mdlanger,
ZiegeJträger oder einer andern zu dem Bauwesen gar nicht in Be
ziehung stehenden Person die .4.usftbung des Bauge\\-erbes dann
untersagt werden soll, wenn durch den Amragstel!er glaubhaft dar
getan werden kann. daß der künftige B.111tmternehmer gänzlich \.er
mögenslos ist und die I\ostcn des bC.1bsichtigten Nellb:lt!es nach
dem Gutachten der Sachn
rständigel! weder dur.-:h das vorhandene
Bauo.eid dessen Höhe allS dem Grundbuch ersichtlich ist, noch
durch A'ufnJhffie. einer Grundschuld, s.ondern nur durch die Jnan
spruchnahme eines. üt1ermäßigen J\redirs von den ßaulieferanten ge
deckt werden: können.

Hierbei möchten wir darauf hinweisen, daß dieser überm[i];ige
l
redit in der Regel nllr deshalb gew5.hrt und der in der Inanspruc-h
nahme desselben lieg-ende Betrag nur deshalb möglich ist, \\.ei! sich
die lieferanten eines Neubmles untereinanJer r:.ichi ii:em,cn, indern
der Bauunternehmer die Namen derselben gefJissentlicht verheimlicht,
keiner von dem andern weiß, welchen t(redit er ge.\.jhrt, sowie d.ie
Gesamtsumme desselben, auf die es eigentlich ankommt, von me
manden beurteilt werden kann und die Ueteranten hierüber absicht
lich im Unklaren 
ehalten werden. Z\\.1r verspricht der Bauunter
nehmcr mündlich .und auf Wunsch auch schriftlich d,lrch teils be
WlIßt, teils unbewußt falsche Vorspiegelüngen die I3czah!
mg der
Lieferanten jedoch kann er, wenn das Baugeld ,1ltfgebraucht lst, dem
Jetzten der
elben gegenüber mangels eigener Mittel sowie aus '.'011
stJndjO"er Unkenntnis, der notwendigen Baukosten dieses Versprechen
<1ar nicht halten so daß cr am- Ende zur Leistung des Offen
baruno'seides oez
vunoen werden muß, \\'omit dann die Lieferanten
bezahlt sind. "" b

Gerade dieser Punkt ist der \'erh5ngnis,\'o!lste und verderblichSte
l\rebsschaden im Spekulationsballwesen lind erfürder
 deshalb die
9Tößte Aufmerksamlwit bei ßeurteiltm,>! der von dem Gesetz \'orge
sChriebenen wirtschaftlichen" Zuverlässigl;;eit des Bauenden. Zweifet_
los will der G
setzgeber mit der betreffenden Bestimmung nicht nur d1e
unsoliden und betrügerischen, sondern auch die mittellosen bezw.
mit lInoenü6enden Mitteln versehenen Unternehmer beseitigt wissen
und da
it das Übel mit der Wurzel ausrotten, so daß sich den zu
staoClicren Behörden mit dem Gesetz eine höchst wirksame H.and
habe ;ur durchoreifenden BeseitiRung des Ballsch\\'indels so\vic zur
HerbelfÜhruncr 
iner Besserung der wirtschaftJichen Verhä1tnisse im
Baugewerbe bIetet. Auch würde damit da8 sehr \"erdcrbUch wirkende
Vorschieben o.änzHch mitteHoser Personen dl!fch sl\rupe!lose Bau
steÜenverlditLfur und wucherische Baugeldgeber eirl fÜr <lHcmal un
möcrlich gemacht werdcH.

"" Auf Grund der vorstehenden Darlegungen bitten \\'!r Olm die
KonigJiche I\reishauptmannschaft ganz ergeb-enst, die ibr11merstelIten
Behörden - Amtshauptmannschaften und Stadträte - auf dem Ver_
ordnungswege von den Grundsätzen eine; zwecl
entsprechenden 30
wie einheithchen Auslegung und Anwendung der abgeänderten Ge.
werbeordnung im Sinne, unserer Ausführungcn zu verständigen tm cl
diese Behörden zu veranlassen, uns behufs UnterstÜtzlmg dcr b<::



286
l !iivAti.vAti.V!ii1 II!!iIVAti.vAti.vl!!iIl

Ansicht gegen di  Kronenstraße.
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Ost-i\nslcht.

I
Untergeschoß.

C D Maßstab 1 :200. C C

Stallgebäude in Wangen.
Von Architekt Ar th u r Müll e r (B. D. A.) in Stuttgart.

(Abbildungen Seite 286 und 287.)

as Gebäude solJte als Hintergebäude fÜr ein vorhandenes landhaus
errichtet werden und Hegt mit eh1er Seite an der Straße. Das Land
haus selbst ist eine baul ünstlerisch minderwertige Leistung in Verl
blendsteinbau, ein Entwurf fÜr ein Stallgebäude von derselben Art

lag vor. Da unsere Hintergebäude oft in erschreckender Weise verunstaltet
werden und hierdurch das anheimelnde und gemütvolle Aussehen unserer
alten schönen Höfe bei neuzeitlichen Anjagen meistens verloren geht, wurde
der vorliegende Plan als Verbesserungsvorschlag entworfen.

Die Grundmauern und Untergeschoßmauern sind in Stampfbeton aus
geführt, das Erdgeschoß ist in Ziegelmauerwerk weiß gefugt. Die Felder
zwischen dem tannenen fachwerk sind weiß geputzt, und sämtliches Holz
werk dunke1grün lasiert und lackiert. Das Dach ist mit Biberschwänzen
cingedec1rt. - Die Baukosten betragen 9000 GIL. 0 - 0

I!i!!JAti.vAti.v"!i!!JI_



- 287
l iI 'VA 'VA V ill jil'VA'VAVI!!iI

l ilA'VA'VAil l

o StaUgebäude in \Vangen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Architekt Art h u r 1\1 Ü 11 e r (B. D. A.) in Stuttgart. 0

l iI AWA'WA IITIiI

hördlichen Maßnahmen allwöchentlich ein Verzeichnis aller ange
meldeten Neubauten zuzustellen, da ein Verzeichnis bereits ge
nehmigter Neubauten zu spät lwrnmt und somit seinen Zweck ver.
fehlt. Auch dürfte eine diesbezügliche Anregung der Königlichen
l\reishauptmannschaft genügen, um auch die Sächsische Baugewerks
Berufsgenossenschaft und die Ortskrankenkasse zu veranlassen, uns
anch ihrerseits in bestimmten Zeiträumen ein Restantenverzeichnis
zukommen zu lassen.

Indem wir uns erlauben, noch darauf hinzuweisen, daß trotz
aHcr Einschränkungen die Verhältnisse im Baugewerbe geget1 die
Vorjahre sich durchaus nicht gebessert haben, sondern immer noch
höchst gefährlich und bedenklich sind, sowie daß in nächster Zeit
wiederum eine Anzahl Zusammenbrüche unbemittelter Ba.Uuntcr
nehmer bevorsteht und dadurch den Lieferanten neuerdings wieder
empfindliche Verluste zugefÜgt werde;:, bitten wir nochmals, daß skh
die Königliche Kreishauptmannschaft dieser Angelegenheit in wohl
wol1ender Weise annehmen möge."
Entscheidung der König!. !,reishauptmannsehaft

Dresden auf vorstehende Eingabe:
Die König1. Kreishauptmannschaft hat auf die Eingabe der

Adressatin vom 30. Januar 1908 die ihr unterstellten Amtshaupt
mannschaften und Stadträte der Städte mit revidierter Städteordnung
zur Ausschließung von Zweifeln noch besonders darauf hingewiesen,
daß die Unzuverlässigkeit eines Unternehmers im Sinne von S 35
Abs. 5 der Reichsgewerbeordnung nach der Begründung des Ge
setzes vom 7. Januar 1907 auch auf moralischem und wirtschaft
1ichern Gebiete liegen kann, muß es aber ablehnen, in dieser Be
ziehung besondere Merkmale aufzustellen, bei deren Vorhandensein
die Voraussetzungen de  9 35 Abs.5 der Reichsgewerbeordnung für
gegeben lU erachten wären, da die GewerbepolizeibC'hörden hierüber
in jedem einzelnen falle unter Beachtung der besonderen Umstände'
selbständig pflichtm.iißige Entschließung zu fassen haben.

Aber auch dem weiteren Antrage der Adressatin die Uaupolizei
behörden anzuweisen, ihr allwöchentlich l"litteHung über die ange
meldeten Baugesllche zugehen zu Jassen, hat die Königliche Kreis

hauptmannschaft der Konsequenzen wegen und, d  bei den einfacheu
Verhältnissen der Mehrzahl der B.1upolizeibenördcn besondere I\laß
nahmen zur Durchführung der Vorschriften in   35, Absatz 5, der
Re!chsgewerbeordnung unnötig erscheinen, nicht zu entsprechen ver
mocht. Den eingangs genannten Behörden ist jedoch empfohJen
worden, beim Vorliegen von Baugesuchen fÜr Unternehmer. deren
Zuverlässigkeit zweifelhaft ist, sIch wegen Auskunftserteilung an die
Adressatin zu wenden, wic der letzteren auch anheimzusteHen ist.
die Namen der ihr als unzuverlässig bekannten Unternehmer d n Ge
werbe. bez\\'. BaapoJizeibehörden ion Zeit zu Zeit mitzutei!cn

Infolge der vorstehenden Entscheidung sind bel der
Schutzgemeinschaft für Baulieferanten bereits eine größere An
zahl Anfragen von den beteiligten Behörden - Amtshaupt
mannschaften und Stadträten - eingegangen, deren Beant
wortung in einem FaDe zur rechtskräftig gewordenen Unter
sagung des Ballgewerbebetriebes geführt hat und höchsbvahr
scheintich noch zu weiteren Untcrsagungen Veranlassung geben
wird. Insbesondere ist auch seitens des Rates zu Dresden
Baupolizeiamt - erst in letzter Zeit eine Anfrage Über die
Qualität eines Bauunternehmers eingegangen.

5}  ?<V

Verschiedenes.
WeUb ewerbs- Ergebnisse.

Barmen  (n dem Wettbewerb lIm Enh\lürfe ZLlr Bebauung
des an der Werther-, Wegner , Beckrnannshofstrafie und .am
Karlsplatz dasetbst gelegenen Wiilfingschen Bauterrains (vergL
"Ostct. Bau Ztg." 1908 S. 96) waren 39 EntwÜrfe rechtzeitig
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eingegangen. Das Preisgericht erkannte zu: je einen Preis von
5500 ,4t den Entwürfen der Architekten ßielcnberg f3r Mosel'
BerJin (I\ennwoft: Wülfing) und des Architekten Rudolf Schmidt
freiburg i. Br. (I\cnnwort: "Favorit"), 4500 .Ii dem Entwurf
von Professef Bonat7.- und F. E. SchoJer.Stuttgart (Kennwort:
"Einheit"). Zum Ankauf für je toOO )( cmpfahl das Preis
gericht die drei entwürfe der ArchiteIden OSKar Mimer-Berlin
Schöneberg, Mitarbeiter Mostert Ei Caroli-Bcrlin, Peter KJotzbach.
Barmen und Wil!lelm Kamper-Köln-Ehrcnfcld. Das Preisgericht
bestand aus den Herren: Professor Hermann Bi!!ing Karlsruhe,
Stadtbauinspektor freygang-Barmen, Geheimen und Stadtbaurat
Dr. Ludwig Hoffmann-Berlin, Geh. Baurat Otto March-Charlotten
burg und Geh. Hof- und Baurat Prof. Dr. Paul Wailot-Dresden.

Rechtswesen. (N":J.rhdrn"k verb<Jtell)

rd. R.echte eines Nachbarn gegen den anderen wegen
Beschädigung seines Gebäudes durch Hausschwamm.
Ein Grundstücksbesizer machte die Wahrnehmung, daß sich an
der Wand seilles Quergebäudes an einer bestimmten Stellc
Hausschwamm bildete der sich von dort aus nach aHcl1 Seitcn
weiterfraß. Er konnt  sich die Ursache dieser Erscheinung
zuerst nicht erklären bis er endlich feststellte, d,aß der Nach
bar in der anstoßenden Wand gerade an jener Stelle einen
Wasserhahn angebracht hatte, der so schlecht angelegt war,
daß feuchtigkeit durchdrang. Der .Qeschädfgte ließ natÜrlich
schleunigst einen in Schwam!11untersuchungen und Schwamm
vertreibungen erfahrenen Sachverständigen kommen, der auch
in ganz kurzer Zeit das Übel völlig beseitigte. Nun ging der
Eigentümer des repalierten Hauses gegen den Nachbar im
W-ege der Klage vor, mit welcher er nicht bloß Ersatz aller
Aufwendungen forderte, die er hatte machen müssen, sondern
mit der er auch Schadenersatz weg-=n der Wertminderung
verlangte, die sein Grundstück durch den ihm anh;:dtenden
Sc h w a m m ver d ach t erlitten habe; denn - so behauptete
er - durch das Bekanntwercten der Schwammreparatur und
des hiel in Rede stehenden Rechtsstreites sei sein Haus trotz
der Wiederherstellung im Werte gedrückt. Das Oberlandes
gericht Karlsruhe hat dem !\Jäger lediglich [rsatl der Repara
turkosten zugesprocllen, dagegen die Mehrforderung fÜr un
berechtigt erl(lärt. Es habe sich zwar nicht ermitteln lassen,
so heißt es in den Gründen, woher die Schwamm k e i 111 e in
die Wand des dem Kläger gehörigen HaLIse:> gelangten; in
dessen müsse es als kstge tellt angenonlmen werden, daß ihre
rlen Schaden verllrsachende Entwicklung durch die Feuchtig
keit hervorgerufen wurde, welche infolge des mangelhaft an
gelegten Wa::;serhahnes vom Nachbargrundstiicke durchsickerte.
jedoch ist die Annahme des (,.lagers, sein Grundstück sei als
sch\vammverdächtig an Wert gemindert, durchaus unbegründet.
Denn die Ursache der Feuchtigkeit, der Wasserhahn, ist längst
beseitigt, und  lIe früher, vom Schwamm ergriffenen Teile sind
völlig trocken gelegt. Der Sachverständige hat auch versichert,
daß der Schwamm völlig beseitigt und Schwammverdacht in
keiner Weise begründet ist, so daß der Klage!' auch
nicht verpflichtet ist, wie er irrigerweise behaup
tet, etwaigen I\:tllfliebhabern von dem ehemals
vorhandenen Schwamm unaufgefordert I\enntnis
lUg e ben. Der Schwamm konnte wohl bis zu seiner Be
seitigung den Wert des Anwesens mindern, nicht aber für die
Zukunft. Der objektive Wert eines Hauses !(anl1 auch nicht
danach bestimmt werden, daß etwaige Übervorsichtige [(auf
liebhaber vom Kaufe dadurch sich abschrecken lassen, daß
das Gebäude in der Vergangenheit einen nach den Regeln
der modernen Technik mit völJigem Erfolg beseitigten Mangel
hattc. (End scheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom
6. !'iovernbcr 1907.)

rd. Nichtinnehaltung von Versprechungen des Grund
stüekskäufers gegenüber dem Verkäufer betreffend Über
tragung von Maurerarbeiten. Der Käufer eines Grundstücks
hatte sich dem Verkällfer   einem Maurermeister - gegen
über verpflichtet, faUs cr das Grundstüd bebaue, ein Geb,lude
im Vf!1enstil zu errichten und dem Verkäufer die Erd- und
Maurerarbeiten einschlielWch Materiallieferung zu dem Neubau
zu übertragen. AusdrÜcklich war am Schlusse des notariellen
f\.1.ufvertrages vermerkt: "Käufer Übe rt r äg t dem Ver1{äufer
die EId- und Maurerarbeiten usw. an dem beabsichtigten
Neubau zu den besprochenen Preisen. U Der Käufer

führte jedoch keinen Neubau auf, vielmehr verkaufte er das
Terrain nach etwa 2 Jahrcn an einen DrItten, der das Grund
stück auch mit einer Villa bebaute, es aber ablehnte, dem er
wähnten Maurermeister die Maurer- und Erdarbeiten zu über,
tragen, weil er dessen Prclse für zu hoch hielt. - Ocr Mamer
meister verlangte nun, gestützt auf die fragliche Bestimmung
des Kaufvertr.ages, von dcm ersten Käufer den Gewinn, den er
aus der Ausfiihmng des Baues erzielt haben würde, indem CI'
behauptete, die in Rede stehendc Bestimmung des I\aufvcr
trages begründe für den Käufer die Verpflichtung, auf dem
o-ekauften Grundstücke zu bauen und ihm die Maurer- und
Erdarbeiten sowie die M.ateriaHieferung zu übertragen, und als
der Käufer sich weigerte, dem Meister die verlangte Entschä
digung zu zahlen, machte letzterer seinen Anspruch im Klage
wege geltend. Ocr Bek1agte wandte ein, er habe keineswegs
beabsichtigt, irgendwelche Zusagen in dem Vertrage zu machen,
ja er habe auf Befragen gelegentlich des Vertragsschlusses aus
drücklich erklärt, dal1 er sich auf einen bestimmten Termin für
den Beginn des Baues nicht festlegen wolle. Im übrigen habe
er die fraglichen Verpflichtungcn ja nur für den fall über
nommen, daß er das Grundstück wirklich bebaue,
zur Bebauung des GrundsUickcs habe er sich also nicht fest
verpflichtet. - Während das Landgericht die K!age des Maurer
meisters abwies, hat das Oberlandesgericht Kiel den vom KIAger
erhobenen Anspruch für gerechtfertigt erklärt. - Der in
dem BauvertraGe enthaltene SatL: "falls Käufer das Grund
stück bebaut'. [{önne - so meinte der Gerichtshof - für die
Feststellung der hier in frage stehenden Vertragspflicht nicht
entscheidend 5ein, denn <tus den näheren Umständen des fa!Jes
erhelJt klar daß der diesen Satl enthaltende Paragraph des
Kaufvertrage5 lediglich die frage des Baustiles für einen et
waigen Bau ergeben saUte, während dic Bestimmung, nach
welcher der Bek!agte dem l\!äger die Erd. und Maurerarbeiten
sowie die MaterialIieferung übertrug erst am Schlusse des Ver
tracrcs ancrcführt wurde. Diese !etltere Vertrags bestimmung
gilt' also dcr Regelung einer anderen und vö!lig 'selbständigen
VertragsptIieht des ßeklagten. Der Kläger war auch berech
tigt, anzunehmen, daß der Beklagte bald mit der t:rr\chtung
des Hauses beginnen werde, denn der Beklagte hatte sich
zur Zcit des Vertragsschlusses mit dem 1\lägcl. bereits Skiz7.en
für den Neubau anfertigen las:sen, genaue Preise von dem
K[ä cr eingefordert und diese durch seinen Architekten prüfen
lassen. Die Efnforderung dieser von der Konjunktur abhän
gigen Preise würde aber geradezL1 L1nverständHch sein, wenn
sie mit dem Vorbehalt erfolgt wäre, daß sie auch fÜr eine be
liebige Zukunft bindend sein sollten. Es kommt ferner hinzu,
daß die Parteien gerade dem streitigen Vertragsabschnitte
seinerzeit so große Bedeutung heit11ar en, daß sie die Verhand
lungen unterbrachen Ul1d der Bel\lagte erst dil? Preisaufstellung
einforderte, um sie von seinem Vertrauensmanne prüfen zu
lassen, bevor er sich Will Abschlusse des Vertrages mit der
vom Kläger verlangten 1<':lausel entsc!lloß. Nach aJledern kann
es keinem Zweifel untcrlicgen, daß durch die schließlich ge
troffene Vt;:reinbarung nach dem Willen bei der Teile eine Ver
plichtung des Beklilgten begrÜndet werden sollte, da er nicht
durch Benutzung einer günstigen Verkaufsgelegenheit, wie sie
sich bei den dmn.lls steigellden Grundstückspreisen leicht
bieten konnk-, sollte zu einem leeren Worte machen könne11.
(Entscheidung des Oberlandesger. Kiel vom 21. Januar 1908.)

Biicherschau.

Moderne Bauformen, l\1onatshett für Architektur, Herausgeber
M. J Gradl, Verlag Julitls Hoffmann in Stuttgart. Jähr
lieh 12 Hefte ::--:: 24 ,I{. 1908. Heft 5: Zweites Dres
dene!" Künstlerfest. 44 Tafeln, darunter 4 farbige, ent
haltend Arbeiten von Architekt fritz Schumacher, Oswiq
J-lempeJ, Alexander Hohrath, Oslmr Kramer f William Lossow
und Hans I<':lihne u. a. m.

Bautätigkeit.
Zabrze 0....5. (\Vohnungsnot.) liier macht sich ein

starker Wohnungsmangel bemerkbar. Die Bal1tätigl{eit, die
schon in den letzten drei Jahren verhältnismäßig gering war,
ruht jetzt fast voHstiindig; wie verlautet liegen bis jetzt so gut
wie gar keine Bauprojekte vor.
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in ßreslau. 0 0 = 0 0 Architekt Hermann Wahlich in Bres!3u.




